
AmtsblAtt
mit den Ortsteilen

Agnesdorf, Bennungen, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Dittichenrode,  
Drebsdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Kleinleinungen, Questenberg, Roßla,  

Rottleberode, Schwenda, Stadt Stolberg (Harz), Uftrungen, Wickerode

Jahrgang 10, Nummer 9 Freitag, den 3. Mai 2019

der Gemeinde südharz

Sitz der Gemeinde: 06536 Südharz, OT Roßla, Wilhelmstraße 4

Inhalt

Besuchen 
Sie auch unsere 

Internetseite 
www.gemeinde-

suedharz.de

Öffentliche 
Bekanntmachungen
 Seite   2

Aus den Ortschaften
 Seite   6

Was ist wann geöffnet
 Seite  7

Termine und Informationen
 Seite 8

Pressemitteilungen
 Seite 9

25. Mai 2019 · 11–23 Uhr / 26. Mai 2019 · 11–18 Uhr

Müntzers Markttage
Eine historische Stadt, buntes Treiben, 

Händler und Handwerker, Tavernen und 
Brätereyen, Gaukelei, Musik und Feuerspiel …

machen diesen Mittelaltermarkt 
zu etwas ganz Besonderem!

Lassen Sie sich entführen und tauchen Sie ein
in eine andere Zeit!

Entlang der RITTERGASSE findet dieses
SPEKTAKEL statt und es gibt Vieles zu
entdecken. Schlendern, schauen, 
staunen Sie!
Ein buntes Programm erwartet Sie! 
Mit dabei:
GAUKLER – Jolandolo von Birken-
schwamm / MUSIKALISCHES mit 
CRADEM AVENTURE / Feuershow –
DREIFEUERHERZEN, PUPPENSPIELER …

In der Geburtsstadt Thomas Müntzers darf seine Geschichte natürlich nicht fehlen 
und so erleben Sie am Sonntag, 26.05.2019, 15 Uhr auf der Freilichtbühne am Rittertor 

ein Theaterstück, welches Ihnen sein Leben und Wirken näherbringen wird.

Kinder unter 
Schwertmaß haben 
freien Eintritt.

Eintritt am Samstag: 
3,- und 5,-Euronen, 
jeweils für kleine und
große Besucher 

Eintritt am Sonntag: 
4,- und 6,- Euronen, 
jeweils für kleine und 
große Besucher,
incl.  Besuch des 
Theaterstücks 
THOMAS MÜNTZER, 
15 Uhr auf der 
Freilichtbühne 
am Rittertor.

M I T T E L A LT E R M A R K T

www.stadt-stolberg.de
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Das Ordnungsamt informiert!
Aus gegebenen Anlass möchten wir noch einmal nachdrück-
lich auf verschiedene wichtige Sachverhalte hinweisen.
1. Die Allgemeinheit darf durch Tierhaltung nicht gefährdet 

werden. Auch wenn ein genereller Leinenzwang nicht 
besteht, so ist jedoch jederzeit zu verhindern, das Tiere 
Dritte gefährden. Diese Reglung findet sich im § 3 Ab-
satz 1 Gefahrenabwehrverordnung der Gemeinde 
Südharz mit folgenden Inhalt wieder:
„Haustiere und andere Tiere müssen so gehalten 
werden, dass die Allgemeinheit nicht gefährdet 
wird. Tierhalter und die mit der Erfüllung oder Pfle-
ge Beauftragten sind verpflichtet zu verhüten, dass 
ihre Tiere auf Straßen und Anlagen unbeaufsichtigt 
umherlaufen, Personen oder Tiere anspringen oder 
anfallen.

2. Verunreinigungen von Tieren, vor allen Dingen die Hin-
terlassenschaften von Hunden in den Ortschaften, sind 
zwingend und unverzüglich zu beseitigen. Dies regelt 
der § 3 Absatz 2 Gefahrenabwehrverordnung der Ge-
meinde Südharz mit folgenden Inhalt:
„Tierhalter und die mit der Führung oder der Pflege 
Beauftragten sind verpflichtet zu verhüten, dass ihr 
Tier Straßen oder Anlagen verunreinigt. Bei Verun-
reinigungen sind der Tierhalter und die mit der Füh-
rung oder Pflege Beauftragten zur Säuberung ver-
pflichtet. Die Straßenreinigungspflicht der Anlieger 
wird hierdurch nicht berührt.“

3. Das Mitführen von Hunden auf Spielplätzen ist generell 
verboten.
Das Verbot ist im § 3 Nr. 3 Gefahrenabwehrverordnung 
der Gemeinde Südharz mit folgenden Wortlaut nieder-
geschrieben:
„Hunde sind von Kinderspielplätzen fernzuhalten.“

4. Das Mitführen von Tieren, darunter zählen auch Hunde, 
auf Friedhöfen ist nicht erlaubt. Ausgenommen davon 
sind Blindenhunde.
Die Regelung hierfür findet man im § 4 Absatz 3 Buch-
stabe a Friedhofsatzung der Gemeinde Südharz mit 
folgendem Wortlaut:
„Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestat-
tet:
- das Mitbringen von Tieren (ausgenommen Blin-

denhunde)“
5. Es ist verboten, Hunde in der freien Landschaft ein-

schließlich angrenzender öffentlicher Straßen unbeauf-
sichtigt laufen zu lassen.
Hunde sind in der Zeit vom 1. März bis 15. Juli anzu-
leinen.
Die Regelung findet man im § 28 Absatz 2 des Geset-
zes zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes, 
zur Förderung der Forstwirtschaft sowie zum Be-
treten und Nutzen der freien Landschaft im Land 
Sachsen-Anhalt (Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt 
- LWaldG)

Ordnungsamt Gemeinde Südharz

Die Verwaltung informiert

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Bau- und Vergabeaus-
schusses der Gemeinde Südharz am Dienstag, dem 07.05.2019, 
um 16:00 Uhr recht herzlich ein. Die Sitzung findet im Sitzungs-
raum, Ortsteil Rottleberode, Hüttenhof 1, 06536 Südharz, statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 02.04.2019 (öf-

fentlicher Sitzungsteil)
5 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 02.04.2019 

(öffentlicher Sitzungsteil)
6 aktuelle Sachstände zu Baumaßnahmen
7 Anfragen und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil
8 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 02.04.2019 

(nicht öffentlicher Sitzungsteil)

9 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 
02.04.2019 (nicht öffentlicher Sitzungsteil)

10 Stellungnahmen zu Baugesuchen
11 Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen Grund-

schule OT Roßla
12 Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen Grund-

schule OT Roßla
13 Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen Grund-

schule OT Roßla
14 Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen Sanie-

rung Am Armsberg OT Wickerode
15 Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen
16 Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen
17 Anfragen und Anregungen

Rettig
Vorsitzender des Bau- und Vergabeausschusses 
der Gemeinde Südharz
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Wahlbekanntmachung

1. Am 26. Mai 2019 findet/finden die Kommunalwahlen (Kreistagswahl, Gemeinderatswahl, Ortschaftsratswahlen) in der 
Gemeinde Südharz statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde Südharz ist in folgende 16 Wahlbezirke eingeteilt:

001 Wahlbezirk Roßla Grundschule, Agnesdorfer Straße 30 (barrierefrei)
002 Wahlbezirk Dittichenrode Alte Schule, Dorfstraße 36
003 Wahlbezirk Bennungen Vereinshaus, Halle-Kasseler-Straße 215
004 Wahlbezirk Breitungen Käsereistraße 2 (barrierefrei)
005 Wahlbezirk Kleinleinungen Gemeindeverwaltung, Am Ring 12
006 Wahlbezirk Questenberg Gemeindeverwaltung, Questenberger Dorfstraße 47
007 Wahlbezirk Hainrode Heimathaus, Hainröder Dorfstraße 44
008 Wahlbezirk Drebsdorf Klubraum, Drebsdorfer Dorfstraße 51 (barrierefrei)
009 Wahlbezirk Dietersdorf Bürgerhaus, Vordere Dorfstraße 16
010 Wahlbezirk Hayn (Harz) Grundschule Hayn, Rinderplatz 6 (barrierefrei)
011 Wahlbezirk Breitenstein Mehrzweckhalle, Am Schützenplatz (barrierefrei)
012 Wahlbezirk Rottleberode Grundschule, Neue Straße 3 (barrierefrei)
013 Wahlbezirk Schwenda Haus des Gastes, Alte Hauptstraße 27 (barrierefrei)
014 Wahlbezirk Uftrungen Heerstall/Kaffeestube, Heerstall 2a (barrierefrei)
015 Wahlbezirk Wickerode Kulturraum, An der Nasse 20
016 Wahlbezirk Stolberg (Harz) Rentnertreff, Neustadt 3 (barrierefrei)

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
zum 05.05.2019 zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk 
und das Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte 
Person wählen kann.

3. Jede wählende Person hat drei Stimmen.
Finden gleichzeitig mehrere Wahlen zu den Vertretungen statt 
(z. B. Gemeindewahl und Kreiswahl), so hat sie für jede dieser 
Wahlen für die sie wahlberechtigt ist, drei Stimmen.

4. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal 
bereitgehalten.
Sie enthalten die im Wahlbereich zugelassenen Wahlvorschlä-
ge und die zugelassenen Wahlvorschlagsverbindungen sowie 
die Namen der Bewerberinnen/Bewerber und jeweils drei Fel-
der für jede Bewerberin/jeden Bewerber zu Kennzeichnung.

5. Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,
dass sie auf dem Stimmzettel durch Ankreuzen oder in sons-
tiger Weise die Bewerberin/den Bewerber zweifelsfrei kenn-
zeichnet, der oder den sie ihre Stimme geben will.
Sie kann
a) einer Bewerberin/einem Bewerber bis zu drei Stimmen 

geben,
b) ihre Stimmen auch verschiedenen Bewerberinnen und 

Bewerbern eines Wahlvorschlags geben, ohne an die Rei-
henfolge innerhalb des Wahlvorschlags gebunden zu sein,

c) ihre Stimmen Bewerberinnen und Bewerbern verschiede-
ner Wahlvorschläge geben.

Jedoch insgesamt nicht mehr als drei Stimmen auf einem 
Stimmzettel, sonst ist der Stimmzettel ungültig!

6. Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvorstan-
des über ihre Person auszuweisen.

7. Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme nur in 
dem für sie /ihn zuständigen Wahllokal abgeben.

8. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlbereich, 
für den der Wahlschein gilt,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-

ses Wahlbereiches oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

9. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der zustän-
digen Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen.

10. Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:
a) Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbe-

obachtet ihren Stimmzettel, finden gleichzeitig mehrere 
Wahlen statt, die Stimmzettel der Wahlen, für die sie wahl-
berechtigt ist.

b) Sie legt den oder die Stimmzettel unbeobachtet in den 
amtlichen Stimmzettelumschlag und verschließt diesen.

c) Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages 
die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Ei-
des statt zur Briefwahl.

d) Sie legt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelum-
schlag und den unterschriebenen Wahlschein in den amt-
lichen Wahlbriefumschlag.

e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
f) Sie übersendet den Wahlbrief durch ein Postunternehmen 

an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so 
rechtzeitig, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 
zum Ende der Wahlzeit eingeht.

Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden.
Wenn gleichzeitig mehrere Wahlen stattfinden, für den sie wahl-
berechtigt ist, benutzt die wählende Person für alle Wahlen nur 
einen Stimmzettelumschlag und nur einen Wahlbriefumschlag.
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und 
die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so soll sie die 
Gelegenheit haben, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.
Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, 
sind dem Merkblatt zur Briefwahl zu entnehmen.
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinde-
rung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollzie-
hen, kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson hat durch Unterschreiben der Versicherung an Ei-
des statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel 
nach dem Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet 
hat. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

11. Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal Zutritt, 
soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.

12. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder 
eine solche Tat versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§ 107 a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches).

Südharz, den 15.04.2019

Gemeindewahlleiter



Südharz Nr. 9/2019Seite 4

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 14.04.2019 bis 05.05.2019 zugestellt wor-
den sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 15:00 Uhr in der Kreisverwaltung 
Mansfeld-Südharz, Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22, 
06526 Sangerhausen (Raumverteilung durch Aushang), 
zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen 
amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.
Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und 
ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zu-
gelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeich-
nung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf 
dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

001 Wahlbezirk Roßla Grundschule, Agnesdorfer Straße 30 (barrierefrei)
002 Wahlbezirk Dittichenrode Alte Schule, Dorfstraße 36
003 Wahlbezirk Bennungen Vereinshaus, Halle-Kasseler-Straße 215
004 Wahlbezirk Breitungen Käsereistraße 2 (barrierefrei)
005 Wahlbezirk Kleinleinungen Gemeindeverwaltung, Am Ring 12
006 Wahlbezirk Questenberg Gemeindeverwaltung, Questenberger Dorfstraße 47
007 Wahlbezirk Hainrode Heimathaus, Hainröder Dorfstraße 44
008 Wahlbezirk Drebsdorf Klubraum, Drebsdorfer Dorfstraße 51 (barrierefrei)
009 Wahlbezirk Dietersdorf Bürgerhaus, Vordere Dorfstraße 16
010 Wahlbezirk Hayn (Harz) Grundschule Hayn, Rinderplatz 6 (barrierefrei)
011 Wahlbezirk Breitenstein Mehrzweckhalle, Am Schützenplatz (barrierefrei)
012 Wahlbezirk Rottleberode Grundschule, Neue Straße 3 (barrierefrei)
013 Wahlbezirk Schwenda Haus des Gastes, Alte Hauptstraße 27 (barrierefrei)
014 Wahlbezirk Uftrungen Heerstall/Kaffeestube, Heerstall 2a (barrierefrei)
015 Wahlbezirk Wickerode Kulturraum, An der Nasse 20
016 Wahlbezirk Stolberg (Harz) Rentnertreff, Neustadt 3 (barrierefrei)

Wahlbekanntmachung

1. Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde Südharz ist in folgende 16 Wahlbezirke eingeteilt:

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Kreis oder in der kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahl-
schein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

des Kreises/der kreisfreien Stadt oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-
behörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in ver-
schlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebe-
nen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte, 
die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt 
sind (§ 6 Absatz 4 des Europawahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; 
der Versuch ist strafbar (§ 107 a Absatz 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches).

Südharz, den 15.04.2019

Die Gemeindebehörde
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Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses der Gemeinde Südharz am Dienstag, dem 
14.05.2019, um 16:00 Uhr recht herzlich ein.
Die Sitzung findet im Schloß Roßla (Kleiner Saal), Ortsteil Roß-
la, Schloß 1, 06536 Südharz, statt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 11.12.2018 

(öffentlicher Sitzungsteil)
5 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 

11.12.2018 (öffentlicher Sitzungsteil)
6 Beschlussfassung über eine überplanmäßige Ausgabe
7 Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsord-

nung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

8 Beratung und Beschlussfassung über die Hauptsatzung 
der Gemeinde Südharz

9 Beratung über die Dienstanweisung zur Instandsetzung 
der Straßen in der Gemeinde Südharz

10 Beratung Antrag Bedarfszuweisung
11 Beratung Finanzierung Modernisierungsantrag Freizeit-

bad „Thyragrotte“
12 Informationen
13 Anfragen und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil
14 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 11.12.2018

(nicht öffentlicher Sitzungsteil)
15 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 

11.12.2018
(nichtöffentlicher Sitzungsteil)

16 Anfragen und Anregungen

Rettig
Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses 
der Gemeinde Südharz

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit lade ich zu einer Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Südharz am Mittwoch, dem 15.05.2019, um 18:00 Uhr 
recht herzlich ein. Die Sitzung findet im Dorfgemeinschafts-
haus, Ortsteil Questenberg, Questenberger Dorfstraße (Fest-
platz), 06536 Südharz, statt. Entsprechend der Geschäftsord-
nung sollen nach einer Sitzungsdauer von 4 Stunden keine 
weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen werden. Ist zu die-
sem Zeitpunkt die Tagesordnung nicht abgearbeitet, wird die-
se Gemeinderatssitzung am Donnerstag, dem 16.05.2019, um 
18:00 Uhr, in den gleichen Räumlichkeiten fortgeführt.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßig-

keit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3 Einwohnerfragestunde
4 Begrüßung durch den Ortsbürgermeister und Rundgang 

durch den OT Questenberg
5 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 03.04.2019 

(öffentlicher Sitzungsteil)
6 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 

03.04.2019 (öffentlicher Sitzungsteil)
7 Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
8 Bekanntgabe von (amtlichen) Mitteilungen der Amtsleiter 

und Bürgermeister
9 Beschlussfassung der 1. Satzung zur Änderung der Was-

serversorgungssatzung für die Gemeinde Südharz - Orts-
teil Uftrungen

10 Beschlussfassung über die Gebührenkalkulation Wasser-
versorgung für den OT Uftrungen der Gemeinde Südharz

11 Beschlussfassung der 1. Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Erhebung von Kostenerstattungen und Ge-
bühren (Bereich Trinkwasser) für den OT Uftrungen

12 Bericht aus den Ausschüssen (öffentlicher Sitzungsteil)
13 Sachstand Freizeitbad „Thyragrotte“
14 Beschlussfassung über die Ernennung des Gemeindewehr-

leiters und Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit
15 Beschlussfassung über die Berufung des stellv. Orts-

wehrleiters der Ortsfeuerwehr Dietersdorf
16 Bericht des Gemeindewehrleiters
17 Beitrittsbeschluss zum Haushalt der Gemeinde Südharz 

für das Haushaltsjahr 2019

18 Beschlussfassung zur Umschuldung eines Kreditvertrages
19 Beschlussfassung über die Neufassung der Verwaltungs-

kostensatzung der Gemeinde Südharz
20 Beratung der Beschlussfassung zur Satzung über die Benut-

zung der Kindertageseinrichtung in der Gemeinde Südharz
21 Beratung der Beschlussfassung zur Satzung über die Fest-

setzung von Kostenbeiträgen für die Nutzung eines Platzes 
in der Kindertageseinrichtung in der Gemeinde Südharz

22 Beratung der Beschlussfassung zur Satzung über die 
Wahl der Gemeindeelternvertretung für die Kindertages-
einrichtung der Gemeinde Südharz

23 Beschlussfassung der 6. Satzung zur Änderung der 
Friedhofssatzung der Gemeinde Südharz

24 Beschlussfassung Abschnittsbildung Straßenausbau 
Promenade OT Roßla

25 Beschlussfassung über die Annahme von Spenden
26 Informationen aus der Verbandsversammlung des Was-

serverbandes „Südharz“
27 Anfragen und Anregungen
Nichtöffentlicher Teil
28 Bestätigung der Sitzungsniederschrift vom 03.04.2019

(nicht öffentlicher Sitzungsteil)
29 Protokollkontrolle der Sitzungsniederschrift vom 03.04.2019

(nicht öffentlicher Sitzungsteil)
30 Bericht aus den Ausschüssen (nichtöffentlicher Sitzungs-

teil)
31 Rechtsangelegenheiten
32 Beschlussfassung zur Vergabe von Räumlichkeiten im 

Schloß Roßla
33 Beratung über den Tausch von Grund und Boden im OT 

Rottleberode
34 Beschlussfassung über die Eintragung einer Dienstbar-

keit im OT Roßla
35 Beschlussfassung über den Verkauf von Grund und Bo-

den im OT Breitenstein
36 Grundstücksangelegenheiten
37 Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen
38 Anfragen und Anregungen

Andreas Schmidt
Vorsitzender des Gemeinderates
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Sprechstunde Ortsbürgermeister

Die Sprechstunde des Ortsbürgermeisters findet mittwochs 

von 17:00 bis 18:00 Uhr im Heimathaus, Hauptstraße 44, 

statt.

Hilpert

Ortsbürgermeister

zur „Goldenen Hochzeit“

10.05. Christel und Günter Delert
OT Breitungen

10.05. Siegried und Hartmut König
OT Breitenstein

10.05. Jutta und Wolfgang Zerjadtke
OT Uftrungen

23.05. Birgit und Helmut Gretsch
OT Stolberg (Harz)

zur „Diamanten Hochzeit“

21.05. Gertrud und Herbert Otto
OT Breitungen

zur „Eisernen Hochzeit“

08.05. Käte und Armin Hammer
OT Uftrungen

Zum Geburtstag

Südharz OT Bennungen
am 09.05.2019 Frau Heidemarie Braband zum 70. Geburtstag
am 18.05.2019 Frau Marianne Wehrhahn zum 80. Geburtstag
am 25.05.2019 Herr Helmut Ruschek zum 80. Geburtstag
am 27.05.2019 Herr Hans-Walter Wilkniß zum 75. Geburtstag
Südharz OT Breitenstein
am 14.05.2019 Frau Doris Mittag zum 70. Geburtstag
Südharz OT Breitungen
am 03.05.2019 Frau Lieselotte Kort zum 80. Geburtstag
am 04.05.2019 Frau Hanna Rochelt zum 75. Geburtstag
am 14.05.2019 Frau Christa Einicke zum 80. Geburtstag
am 20.05.2019 Herr Uwe Oppermann zum 70. Geburtstag
Südharz OT Hainrode
am 26.05.2019 Frau Karin Weber zum 75. Geburtstag
Südharz OT Hayn (Harz)
am 09.05.2019 Frau Irmgard Pasterkamp zum 80. Geburtstag
Südharz OT Kleinleinungen
am 08.05.2019 Frau Hannelore Bergmann zum 85. Geburtstag
Südharz OT Questenberg
am 06.05.2019 Frau Waltraut Hollmach zum 80. Geburtstag
Südharz OT Roßla
am 03.05.2019 Herr Karl Hermann Becker zum 75. Geburtstag
am 04.05.2019 Frau Eliesabeth Biller zum 90. Geburtstag
am 04.05.2019 Frau Gisela Krebs zum 80. Geburtstag
am 18.05.2019 Frau Gerdraut Hauschild zum 90. Geburtstag
am 24.05.2019 Herr Edgar Ziegenbein zum 75. Geburtstag
am 28.05.2019 Frau Gerda Polster zum 85. Geburtstag
am 28.05.2019 Frau Christina Thiel zum 70. Geburtstag
Südharz OT Rottleberode
am 03.05.2019 Frau Ingeborg Wittkowski zum 75. Geburtstag
am 14.05.2019 Frau Marlies Becker zum 85. Geburtstag
am 15.05.2019 Herr Wilfried Scholz zum 70. Geburtstag
am 26.05.2019 Frau Ingeborg Kutscher zum 80. Geburtstag
am 26.05.2019 Herr Wolfgang Rumschüsselzum 70. Geburtstag
am 28.05.2019 Frau Heidrun Hellmuth zum 75. Geburtstag
Südharz OT Schwenda
am 20.05.2019 Frau Rosemarie Dietrich zum 75. Geburtstag
Südharz OT Stolberg (Harz)
am 09.05.2019 Frau Ingrid Hellmann zum 85. Geburtstag
am 29.05.2019 Herr Roland Martin zum 80. Geburtstag
am 31.05.2019 Frau Helga Ortmann zum 70. Geburtstag
Südharz OT Uftrungen
am 09.05.2019 Herr Hermann Weber zum 75. Geburtstag
am 20.05.2019 Herr Siegfried Zunkel zum 80. Geburtstag

Nachruf
Wir, die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr Roßla, trauern um unsere Kameradin

Emma Gebelein

Zwei Tage nach ihrem 76. Geburtstag verstarb unsere Ka-
meradin im Krankenhaus, nach kurzer schwerer Erkrankung.
Sie war eine pflichtbewusste, immer hilfsbereite Kameradin, 
welche besonders bei den Zeltlagern der Jugendfeuerwehr 
immer für gutes Essen sorgte.
Ihr Andenken werden wir stets in Ehren halten.
Vergessen werden wir sie nie.

Die Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr Roßla
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Amtsblatt der Gemeinde Südharz

- Herausgeber: 
 Gemeinde Südharz, Wilhelmstraße 4, 
 06536 Südharz
- Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon (0 35 35) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 
 Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, 
 An den Steinenden 10, vertreten durch Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg
- Verantwortlich für den amtlichen, nichtamtlichen und 
 sonstigen redaktionellen Teil:
 Bürgermeister Herr Rettig
- Verteilung:
  An alle zur Gemeinde Südharz gehörenden, erreichbaren Haushalte 

und im Büro der Gemeinde Südharz OT Roßla.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzei-
genpreisliste.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder ande-
rer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar 
gefordert werden. Weitergehende Ansprüche insbesondere aus 
Schadenersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.
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Hainrode

Besenbinderwerkstatt in der alten 
Dorfschmiede
Riesenbesen am Schmiedeplatz
Besichtigung nach Absprache 
Tel. 034656/20493, Joachim Langer

Wanderweg „Rund um Hainrode“
Besichtigung einer alten Bergbaupinge

Sport- und Freizeitbereich Förstergarten
Tennisplatz, Bolzplatz, Spielplatz

Naturlehrpfad
Beginnend am Grillplatz

Begegnungsstätte im Pfarrhaus
Nicht nur für Kirchenmitglieder! Verleih 
von Büchern, gemütlichen kaffeetrinken, 
Kirchenführungen sowie Kinderkirchen-
führungen mit der „Kirchenmaus“
Geöffnet immer am Mittwoch 16:00 - 
18:00 Uhr
Anfragen unter Tel. 034656 20130

Roßla

S‘ohle Huss - das lebendige Museum
Wilhelmstr. 18, Tel. 034651 2294
Öffnungszeiten nach Absprache

Bibliothek
Hallesche Str. 68b
Postanschrift: Wilhelmstr. 4, 06536 Südharz
Öffnungszeiten: Mittwoch 15:00 - 18:00 Uhr

Rottleberode

Bibliothek
Neue Str. 3 (Grundschule)
Öffnungszeiten der Bibliothek
Die Bibliothek „LESEPUNKT“ ist in der 
Grundschule „Thyratal“ Rottleberode
mittwochs von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
geöffnet.

Schwenda

Bibliothek
Alte Pfarrgasse 1
Öffnungszeiten: 
Montag 16:00 - 17:00 Uhr und nach Ver-
einbarung

St. Cyriaci und Nicolai Kirche
Besichtigung der Kirche
nach Vereinbarung/Anruf: Frau Kraus, Tel. 
034658/21879
Herr Müller, Tel. 034658 909767

Stolberg (Harz)

Museum ALTE MÜNZE und TOURIST-
INFORMATION
Niedergasse 17/19, Tel. 034654 454 und 
19433 Fax 034654 729
Internet: www.tourismus-suedharz.de

Mai – Oktober
täglich geöffnet von Montag bis Sonntag 
und Feiertage: von 10:00 bis 16:00 Uhr
Jeden Samstag 20:00 Uhr – ABENDS 
ins MUSEUM
Abendführung im Museum ALTE MÜN-
ZE mit dem Münzmeistergesellen.
Treffpunkt am Eingang, Niedergasse 17
Nächste Prägetermine in der ALTEN 
MÜNZE:
18.05.2019, 20 Uhr Führung und Prägen
19.05.2019, von 11:00 – 16:00 Uhr Prä-
gen und Museumsfest zum Int. Muse-
umstag
15 Jahre Museum ALTE MÜNZE
Die JAHRESMEDAILLE 2019 ist dem 
QUESTENFEST und der QUESTE – ei-
nem uralten, besonderen Brauch in 
Questenberg, im Südharz – gewidmet.

Museum KLEINES BÜRGERHAUS
Rittergasse 14, Tel. 034654 85955
Öffnungszeiten:
Von Mai bis Oktober ist das Museum 
von Mittwoch bis Sonntag und Feierta-
ge, jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet

Ritter-Museum und Harz-Taverne
Ausstellung einer Mittelalterlichen 
Rüstungs- und Waffenschmiede
Verein für mittelalterliche Kunst-, Hand-
werks- und Schmiedetechnik der freien 
Ritterschaft zu Stolberg, Rittergasse 11
Am Wochenende, Samstag, Sonntag und 
Feiertage ab 11:00 Uhr geöffnet

Bibliothek
Niedergasse 22
Öffnungszeiten: Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr

SCHLOSS Stolberg
Tel. 034654 454
Öffnungszeiten:
von Mai bis Oktober 
Dienstag - Sonntag und Feiertage von 
10:00 bis 17:00 Uhr

Führung im Schloss:
jeden Freitag 20:00 Uhr mit der Kam-
merzofe „Sophia von Habenichts“
Treffpunkt am Schlosseingang im Innenhof

JOSEPHSKREUZ
Tel. 034654 454 und 476
Größtes eisernes Doppelkreuz der Welt - 
erbaut 1896, 200 Stufen bis zur Aussichts-
plattform
Von Mai - Oktober 
Montag 11:00 – 16:00 Uhr
Dienstag - Sonntag und an allen Feier-
tagen
von 10:00 – 18:00 Uhr geöffnet.

Bei Sturm, Starkregen, Gewitter, Glatteis, 
Vereisung, Schnee oder Nebel
bleibt das Kreuz aus Sicherheitsgründen 
geschlossen.

AndersweltTheater Stolberg
Am Markt 2, Tel. 034654 10550 und 0174 
3171270
Kleinkunstbühne im Zentrum der Stadt 
mit wechselnden Inszenierungen, beglei-
tet mit einem jeweils passenden Themen-
menü.
Spielplan und Reservierung unter: 
www.anderswelt-theater.de

Erlebnishof ALTE POSTHALTEREI in 
Stolberg
Niedergasse 50
Organisation von Postkutschfahrten
Terminabsprache unter Tel. 034654 
856190 oder info@posthalterei-stolberg.de

ST. MARTINI KIRCHE in Stolberg
Montag geschlossen
Di – Fr 13:00 - 16:00 Uhr geöffnet
Sa – So 13:30 - 17:00 Uhr geöffnet
Samstag + Sonntag 
jeweils 15:00 Uhr laden wir ein zu einer 
Führung durch die St.-Martini-Kirche 
Stolberg.

Das Samstagläuten in Stolberg jeden 
Samstag, 17.00 Uhr. Das gewaltige Läu-
ten unserer Glocken über unserer kleinen 
Fachwerkstadt ist auch an jedem Sams-
tag um 17.00 Uhr zu hören. Die Glocken 
läuten wie zu alten Zeiten den Sonntag 
ein, den Tag des Herrn. Sie, unsere Gäs-
te, Touristen, Einwohner, Gemeindeglie-
der sind herzlich eingeladen: Kommen 
Sie beim Samstagläuten in unsere Kirche 
hinein. Die Glockenklänge verbinden Zeit 
und Ewigkeit miteinander, und Sie haben 
einen Moment der Besinnung.

Freizeitbad THYRAGROTTE
Thyratal 5a, Tel. 034654 92110

ACHTUNG! Die jährliche Wartungszeit 
im Freizeitbad Thyragrotte ist in die-
sem Jahr vom 6. Mai bis 19. Mai 2019 
festgelegt. In dieser Zeit bleiben Bad 
und Saunabereich geschlossen.

Öffnungszeiten BADEBEREICH:
Wir haben täglich von 10:00 bis  
21:00 Uhr für Sie geöffnet!

Öffnungszeiten SAUNA:
Montag - Donnerstag 14:00 - 21:00 Uhr
Freitag - Sonntag und 
Feiertage 10:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch  17:00 - 21:00 Uhr 

Damensauna
(außer an Feiertagen)
in den Sachsen-
Anhalt-Ferien 12:00 - 21:00 Uhr
Letzter Einlass: 20:00 Uhr
Sauna- und Badschluss: 15 Minuten 
vor Schließung
Jeden 3. Freitag im Monat lange Bade- 
und Saunanacht
von 21:30 bis 23:00 Uhr.
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Veranstaltungen 2019  
in den Orten der Gemeinde Südharz

T h e a t e r p r o j e k t

Einwohner aus Stolberg und der Region Mansfeld-Südharz sowie Mitglieder des Anders-

weltTheaters spielen unter professioneller Anleitung ein eigens für Stolberg geschriebe-

nes Stück über den bekanntesten Sohn dieser Stadt, musikalisch unterstützt vom Chor

KANTOREI GOLDENE AUE, unter Leitung von Martina Pohl. Technik & Ton: »music on tour«.

26. Mai • 15 Uhr & 31. Oktober 2019 • 16 Uhr
Freilichtbühne Rittertor                St.-Martini-Kirche Stolberg/Harz

Zur Unterstützung

und Fortführung

des Stückes bitten

wir um eine

Spende. 

Wir danken für 

die Unterstützung

des Theaterpro-

jektes mit Mitteln

aus dem 

Zukunftsfond 

des Landkreises

Mansfeld-Süd-

harz.

Werbe- und 

Verkehrs-

gemeinschaft 

Stolberg (Harz) 

e.V.
Thomas
Müntzer

MITTELALTERMARKT

»MÜNTZERS MARKTTAGE« 

am 25. und 26. Mai 2019

Sa 11–23 Uhr / So 11–18 Uhr 

auf der Rittergasse in

STOLBERG

26. Mai 2019 •15 Uhr

THEATERAUFFÜHRUNG

auf der Freilichtbühne 

am Rittertor

Der Versuch einer Annäherung 

mit der Hoffnung auf eine 

menschliche Zukunft

Buch & Spielleitung: Thomas Bayer

Musik: Paul Theissen und 

Melody Bayer
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04.05. Schnuppertauchen im Freizeitbad „Thyra-
grotte“ in Stolberg

12:00 – 14:00 Uhr Kindertauchgruppe und Neuanfänger 
(Kinder)

14:30 – 16:30 Uhr Kindertauchgruppe
16:30 – 18:00 Uhr Schnuppertauchen für Jedermann

Die Tauchkurse selbst sind kostenfrei. Ein-
tritt Bad lt. Preisaushang.
Informationen zur Tauchausbildung und 
zum Thema Tauchen
Kinder benötigen eine Erlaubnis der El-
tern.

Ab 21:30 Uhr besteht die Möglichkeit 
zum textilfreien Schwimmen.

Aqua-Fitness-Kurse im Freizeitbad 
THYRAGROTTE
Wir bieten im Freizeitbad THYRAG-
ROTTE wieder regelmäßig die beliebten 
AQUA-FITNESS-KURSE an. An jedem 
MITTWOCH Nachmittag und bei Bedarf 
auch bis in den Abend (ab 18:30 Uhr bis  
20:00 Uhr), besteht die Möglichkeit, an 
diesen Kursen teilzunehmen.
Eine Anmeldung ist im Voraus im Frei-
zeitbad THYRAGROTTE in Stolberg er-
forderlich, Tel. 034654 92110 und 92113 

oder direkt an der Bad-Kasse bei un-
seren Mitarbeitern anmelden.
Kursdauer: 12 x 1 Stunde, Kosten für 
den Kurs komplett: 85,- Euro je Teilneh-
mer

Uftrungen

Schauhöhle HEIMKEHLE
Von Mai bis Oktober ist die Höhle 
Dienstag – Sonntag und an allen Feier- 
und Ferientagen in Sachsen-Anhalt je-
weils von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.
Die Führungen beginnen jeweils  
10:00 Uhr, 12:00 Uhr, 14.00 Uhr und die 

letzte Führung beginnt 16:00 Uhr.
Während jeder Führung können Sie 
eine Lichtshow erleben.
Gruppenanmeldungen während der 
Öffnungszeiten erbitten wir unter
www.hoehle-heimkehle.de oder Tel. 
034653 305

Gaststätte HEIMKEHLE
Montag/Dienstag Ruhetag
Öffnungszeiten ab Mai:
Wir haben für Sie von Dienstag bis 
Sonntag, jeweils von 11:00 bis 18:00 
Uhr und nach vorheriger Absprache 
geöffnet. Tel. 034653 727396

Termine und Informationen

Gottesdienste im Pfarrbereich

05.05.2019
09:30 Uhr in Rottleberode
11:00 Uhr in Stempeda
15:30 Uhr Mitsingkonzert in Straßberg
12.05.2019
09:30 Uhr in Breitenstein
11:00 Uhr in Stolberg, KONFIRMATION
18.05.2019
14:00 Uhr in Dietersdorf, Jubelkonfirmation
19.05.2019
09:30 Uhr in Rottleberode, KONFIRMATION
09:30 Uhr in Schwenda
11:00 Uhr in Hayn
25.05.2019
09:00 Uhr in Rottleberode, Feuerwehrgottesdienst
26.05.2019
09:30 Uhr in Breitenstein
11:00 Uhr in Stolberg
30.05.2019
14:00 Uhr Festgottesdienst in Straßberg
02.06.2019
11:00 Uhr in Stempeda, KONFIRMATION

Die nächste Ausgabe erscheint am
Freitag, dem 17. Mai 2019

Annahmeschluss für redaktionelle 
Beiträge und Anzeigen ist
Montag, der 6. Mai 2019
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Tauchsport Köhler, Tauchschule & 
Tauchshop

18.05. Angela Wiedl – Das Kirchenkonzert
17 Uhr in der Stadtkirche St. Martini

Kartenvorverkauf: Tourist-Information 
Stolberg, Tel. 034654/454

18.05.
20:00 Uhr Museumsnacht im Museum ALTE MÜN-

ZE in Stolberg
Führung mit dem Münzmeistergesellen 
und Prägen der Jahresmedaille 2019

19.05. Internationaler Museumstag
15 Jahre Museum ALTE MÜNZE, Prägen 
der Jahresmedaille 2019
am großen Balancier von 11:00 – 16:00 Uhr
Die Münzmeisterin kehrt zurück – Ge-
schichte eines Bildes
Ausstellungseröffnung, Führungen, auf 
Schiefer schreiben, Geldbeutel basteln …

26.05. Deutscher Fachwerktag
10.00 Uhr Stadtführung durch Stolberg mit Dr. Roth
26.05.
15.00 Uhr

Theaterprojekt THOMAS MÜNTZER - Der 
Versuch einer Annäherung mit der Hoff-
nung auf eine menschliche Zukunft
Regie & Stück: Thomas Bayer, Musik: Paul 
Theissen
auf der Freilichtbühne am Rittertor
MÜNTZER´S MARKTTAGE
- Historische Markttage in Stolberg vom 
25. bis 26.05.2019, entlang der Rittergasse 
organisiert von der Werbe- und Verkehrs-
gemeinschaft Stolberg (Harz) e. V. und 
Marco Hagendorf (Mittelaltermarkt-Events)

30.05. Männertag in Hainrode
30.05. Himmelfahrt in Uftrungen
9:00 – 18:00 Uhr Musik und Männerchor auf der Sängerwie-

se am Seeberg
30.05. – 02.06. Schützenfest der Stolberger Schützen-

gilde von 1421 e. V.
02.06.
ab 10:00 Uhr Schützenumzug ab Bahnhofsvorplatz

mit anschl. Proklamation und Frühschop-
pen auf dem Markt

Änderungen vorbehalten!

18.05. – Angela Wiedl –  
Das Kirchenkonzert

17 Uhr in der Stadtkirche  
St. Martini

Kartenvorverkauf: Tourist-
Information Stolberg,  

Tel. 034654 454

www.localbook.dewww.localbook.de
Jetzt aktuell auf …Jetzt aktuell auf …

und der Umgebung.und der Umgebung.und der Umgebung.und der Umgebung.
Aktuelles aus Ihrem Ort

Hiermit laden wir zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Uftrungen

am Samstag, dem 18.05.2019, um 18.00 Uhr
in die Gaststätte „Zur Alten Scheune“ Uftrungen ein.
nichtöffentlicher Teil 18 - 19 Uhr
Um pünktliches Erscheinen der Jagdgenossen/Grundstücksei-
gentümer wird gebeten.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung Beschlussfähigkeit
3. Bekanntgabe Tagesordnung - Beschlussfassung
4. Bericht Jagdvorstand
5. Bericht Kassenprüfer
6. Beschluss 1 - Entlastung des Vorstandes
7. Beschluss 2 - Entlastung Kassenprüfer
8. Beschluss 3 - Abstimmungen über Spende an Kita und 

Feuerwehr
9. Anträge Auszahlung Jagdreinerlös
10. Neuwahl des Vorstands/Kassenprüfer
11. Sonstiges
öffentlicher Teil ab ca. 19 Uhr
Schüsseltreiben

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Jagdgenossenschaft Uftrungen
gez. der Vorstand
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Hinweis bei Verhinderung eines Jagdgenossen
Bei der Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft kann sich 
jeder Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, durch einen voll-
jährigen Verwandten in gerader Linie oder dessen Ehegatten, 
durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte volljährige Per-
son oder durch einen Bevollmächtigten, volljährigen, derselben 
Jagdgenossenschaft angehörigen Jagdgenossen vertreten las-
sen.
Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagdgenossen ist die 
schriftliche Form erforderlich. Ein bevollmächtigter Vertreter darf 
höchstens drei Jagdgenossen vertreten. Die Vollmacht bedarf 
der Beglaubigung.
Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäßig berufe-
nen Organe oder deren Beauftragte.
Bei Veränderungen in den Grundbüchern sind bitte aktuelle 
Grundbuchauszüge mit zubringen.

AnzeigenAnzeigen

-  pro Kästchen nur  
ein Zeichen eintragen

-  hinter jedem Wort/Satzzeichen  
ein Kästchen als  
Zwischenraum frei lassen

-  Kürzungen behält  
sich der Verlag vor

- KEIN Größenmuster anhängen

- nur für private Kleinanzeigen

NICHT für: 
-  Familienanzeigen (Danksagungen, 

Geburtstagsgrüße etc.)
- geschäftliche Anzeigen

private Kleinanzeigen
Für die nächstmögliche Ausgabe des Amts- bzw. Mitteilungsblattes 

von: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 5 EUR

Kosten bis hier inkl. MwSt.: je Ausgabe 10 EUR

 Chiffre gewünscht   (Bei Chiffre-Anzeigen entstehen  
Zusatzkosten von 6,50 EUR.)

Meine Anschrift:

Name , Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen – keine Weitergabe an Dritte)

Ort/Datum  1. Unterschrift für Auftragserteilung

Hinweis zum Datenschutz: Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des 
Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist 
auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

SEPA-Lastschrift  Gläubiger-ID: DE7403200000394688
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des 
aus nebenstehenden Auftrag resultierenden Gesamtbetrages von meinen/unseren Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditistitut an, 
die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb 
von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Bargeld liegt bei  Bankeinzug

Kreditinstitut BIC

D E
IBAN Datum/Unterschrift

Ort/Datum  2. Unterschrift für Auftragserteilung

Eine separate Rechnung wird nicht gestellt.

Coupon bitte zurücksenden an: LINUS WITTICH Medien KG
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster)
Fax: 03535 489-165 | Tel. für Rückfragen: 03535 489-162 
privatanzeigen@wittich-herzberg.de

D E

K
ag

en
m

i/F
ot

ol
ia

 AUSSERGEWÖHNLICH. AUSSERGEWÖHNLICH.
ENGAGIERT!

Werden Sie »Global 200 Protector« undWerden Sie »Global 200 Protector« und
bewahren Sie die Artenvielfalt unserer Erde.bewahren Sie die Artenvielfalt unserer Erde.

Die bunte Vielfalt der Tiere und Pfl anzen Die bunte Vielfalt der Tiere und Pfl anzen 
ist beeindruckend. Von den Regenwäldern ist beeindruckend. Von den Regenwäldern 
Afrikas über die Arktis bis zu unserem Afrikas über die Arktis bis zu unserem 
Wattenmeer – die „Global 200 
Regionen“ bergen die biologisch 
wertvollsten Lebensräume der 
Erde. Helfen Sie uns mit Ihrer 
großzügigen Spende, sie
zu erhalten und für die 
nächsten Generatio-
nen zu bewahren! 

WWF Deutschland • Nina Dohm • Reinhardtstr. 18 • 10117 Berlin • T. 030 311 777-732 • nina.dohm@wwf.de

JETZT SCHÜTZEN:
wwf.de/protector
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Faustino Tinto Crianz� 2016 
Kräftig, elegant und frisch.                                                   7,95 €

Tobí� Daimon Rosado 2018
Sommerlich und fruchtig.                                               7,95 €

Barriton Crianz� 2015
Charmant, mit fruchtigem Finale.            12,95 €

Forlán Crianz� 2016 
Klassisch gute Rioj� Crianz�.                                                   7,95 €

Lan Crianz� 2015
Bestes Verhältnis Preis/Genuss.                                   8,95 €

El Cántico Crianz� 2015
Weich und wunderbar aromatisch.          13,95 €

6 Rioja-Weine 
zum halben Preis

GRATIS

im Wert von 12,95 €

50%
SPAREN

Ihr RIOJA�PAKET beinhaltet:

29,90 €
6,64 €/l

statt 59,70 €

6 Flaschen +
2 Gläser

Umtauschgarantie
ohne Wenn und Aber

Schnelle Lieferung mit DHL
in 1-2 Werktagen

Top-Bewertungen
9,7/10 Punkte bei Trustpilot

Bester Fachhändler
Spanien 20192019

GOLD
Berl, Wein 

Trophy

GOLD
Mundus

Vini

ROSÉ
Geheimtipp

                                     7,95 € Klassisch gute Rioj� Crianz�.                                                   7,95 €

                                                                                

                      

Sie erhalten 6 Weine aus der Rioj� � 0,75l/Fl. und zwei Gläser von Schott Zwiesel gratis dazu (UVP 12.95€). Sollte ein Wein ausverkauft sein, behalten wir uns 
vor, Ihnen automatisch den Folgejahrgang oder einen mindestens gleich- oder höherwertigen Wein beizufügen. Den aktuellen Inhalt Ihres Pakets fi nden 
Sie unter www.vinos.de/weinvorteil. Dieses Angebot ist gültig, solange der Vorrat reicht. Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Preise verstehen sich 
inklusive MwSt. Ihr Spanien-Wein-Spezialist Nr. 1: Wein & Vinos GmbH, Knesebeckstraße 86, 10623 Berlin, zertifi zierter Bio-Fachhändler (DE-ÖKO-037)

Telefon: 0800 31 50 60 8 (Mo-Fr 8-18 Uhr, S� 10-15 Uhr)   Artikelnummer: 27557   Online: vinos.de/weinvorteil

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: vinos.de/weinvorteil

Beliebtester

RIOJA
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Berufsorientierung für Schüler/-innen mit ihren Eltern
Welcher Beruf ist der Richtige für mich? Mit welchem Abschluss 
kann man welchen Beruf erlernen? Welche Voraussetzungen 
bringe ich für meinen Wunschberuf mit?

Diese und viele weitere Fragen rund um das Thema „Stellen-
suche, Bewerbung, Anforderungen“ werden hier beantwortet. 

Verschiedene Unternehmen der Region stellen sich vor, 
präsentieren ihre Ausbildungsangebote und geben individuelle 
Hinweise zu den Anforderungen und zum Bewerbungsverfah-
ren. Es können direkt vor Ort interessante Gespräche geführt 
werden, um mehr über die einzelnen Firmen zu erfahren. 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist für alle Besucher 
kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Alle interessier-
ten Schüler/-innen und Eltern sind vom Veranstalter, der BTH 
GmbH (www.bth-bildung.de/berufsorientierung), herzlich 
eingeladen.

Termin: 
16.05.2019, 18.00 Uhr, Roßla, Bürgerhaus, Wilhelmstraße 53

UrlaUb 
am See?

Tel. 039932-825201
www.traumurlaub-see.de

Verkaufe in 06536 Süd-
harz, Ortsteil Questenberg, 
580 qm Bauland. 
Interessenten melden sich 
bitte unter 0176 24746417.

Wie kann ich Ihnen helfen?

0171 4144137
 lisa.laurig@wittich-herzberg.de  | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Lisa-Marie Laurig

Ich bin für Sie da...

Ihre Medienberaterin vor Ort

www.augenlichtretter.de

Immer gut

informiert!


